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AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIE U NIQSR;A'TE S 
Amtfur • .aun;,_,;_ nung ..._ _____ ......... ----------

DES KANTONS SOLOTHURN 

VOM 

21. Mai 1985 Nr. 1498 

Genehmigung des Grundwasserschutzareals "Schachen" in Winznau 

1. Zur Sicherstellung der zukünftigen Trinkwasserversorgung ist der 

Kanton gernäss Art. 3i de$ \:~idg. Gewässerschutzgesetzes verpflichtet, 

Areale auszuscheiden, in .denen t-1assnahmen zu unterlassen sind, wel

che eine spätere Errichtung von Trinkwasserfassungen behindern oder 

verunmöglichen würden. 

. . 

Bei der Festlegunq dieser Areal~ ist einerseits der künftige Wasser-
'!. 

bedarf zu berücksichtigen, andererseits muss damit gerechnet werden, 

dass heutige, teils in überbauten Gebieten gelegene Trinkwasserfas

sungen einmal durch Versehrnutzung ausfallen könneno 

Grundwasserschutzareale sind als Nut-zungspläne im Sinne des Bauge

setzes zu er lassen. DUrch ein Reglement sind die zugehörigen ··Nutzungs

beschränkungen festzuhalten. 

2. Im intensiv überbauten Ballungsgebiet des oberen_.l'Jiederamtesp..bild.e.t ---
~··. ---

der landwirtschaftlich genutzte, östlicbe Teil des Winznauer Schachens 
' --·---------·· 

noch die einzige grössere, unberührte FlaC:he mit nutzbarem Grundwas

ser. Aufgrund von Untersuchungen und Analysen von Fröhlicher (1969) 

und von Moos (1978) ist der Schachen als Trinkwasserreservegebiet 

geeignet. Zur Dimensionierung eines Schutzareales und Er;mittlung der 

möglichen Entnahmernenge liess der Kanton in den Jahren 1983 und 1984 

hydrogeologische Abklärungen und erneute Analysen durch das Büro 

Sieber, Cassina + Partner, Ol ten, ·. d~chführen. Die Studie zeigt, 

·dass im vorgeschlagenen Areal eine Grundwasserfassung mit einer 

maximalen Kapazität von 5'000 1/min realisiert werden kann. 

In einem zum Schutzareal gehörenden Reglement sind die Nutzungsbe-
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schränkungen enthalten. Diese bezwecken, das Grundwasservorkommen 

für künftige Bedürfnisse der Wasserversorgung zu erhalten und gegen 

·· · ,. allfällige Beeinträchtigungeq wirks~ abzusichern. Die Beschränkun

gen sind aufgrund hydrogeologischer Kriterien und in Uebereinstim

mung mit der "Wegleitung zur Ausscheidung von Gewässerschutzbereichen, 

Grundwasserschutzzonen und Grundwasserschutzarealen" des Bundesamtes 

für Umweltschutz vom Oktober 1977 (rev. Mai 1982) durch das kant. Amt 

für Wasserwirtschaft festgelegt w.orden. 

3. Zwecks rechtsverbindlicher Ausscheidung des Areals hat das Bau-De

parte~nt. in, AnwenO.l.mg vpn § 6.9 .Ba\lG de~.s Vorhaben der betroffenen 
. -~ ' . . . .. ' . . . . . . . ·. . : ~ . . . . . . ... . . . . i : .. j • ; . • . : •. ,l • • ·. t 

Gef!IE;!:i,nde,. Winznau ztrr St,ellun,gnahme. unterbreitet. . . . . : ·' . . . . .. . . , ·. . . ' ~ ~ 

Die ~einde stimrnte.dem.Gru~dwasserschutzan;;al unddem ·zugehörigen 

Reglement vorb€haltlos zu. 

4. Zuständig.:t;ür den E;rlassyon Grur1dwasserschutzarealen im Sinne von 

· Art. 31 GSch~G i~t ge!ll,äss ~§. 63 .. und 68 ff BauG ~d § 5 Ziffer 2 GSV 

. der Regien,mgsr13-t., , 
• . . • ·' • ' t -'·· . ~ : 

·j' 

Aufgrund der Auflage ging eine von'7 Personen unterschriebene, ge-

meinsam,e Einpprach~, e:ir:~ t1it. yerfügung vom, 11. Mär;~ 1985 w~es das 
. . ·•.· '··· .·. '' 

Bc;t'\.1-:-Departement ~ach .. QurchfiJ,lrr:ung einer E~nspr:achenverhandlung die . . . : .. · ... ·.: ; ·. . . 
·: .' ~- . 

Einsprache ab, soweit darauf eingetreten werd~n konnte ~d ,r,nerkte 
.. 

Entschädigungsforderungen unter Hinweis auf das Schätzungsverfahren 

als Rechtsvetwahrung vor. . . ;-, i :: .:···' .. r :< 

:~en diese.Verfügung .e~h6b der E1risprecher Peter:· Rohrbi3.ch,' öitner

strasselB7, 4653 Oberg~~gen, fristgerecht Beschw~tde. 
·: .. ;: ., . 

Der Beschwerdeführer sten.t::fest; dass er im Schutzareal einE;!n Lager

plat~ •fur sein Kunststeingeschäft nutzt und .fordert Ersatz; ·:falls 

dieser aufgehoben ·werden niÜsste.' Es handelt 'sich: um ein am Eßldweg 

gelegenes Grundstück von 'e:a~~. 4 areil, ·auf .dem Bretter, Betonreste, 

Steinplatten und• andere ritcht gewä.Ssergefährdende.Materialien ge-

lagert sind~ ·' · .... · '·'' , ·' · · · :··~,. 

'I . :. :•~. ; ',: ' ; ' 
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Herr Rohrbach wurde zur Besprechung seiner Beschwerde. einge.;t.aqen, 
· ·.····11· 

zu der er aber, trotzseiner telefonischen Zusage, nicht erschien. 

Nun sinq jedocl1 Materiallager von festen, unlöslichen Stoffen, wie 

dasjenige von Herrn Rohrbach, gernäss Schutzarealreglem~nt it;n .,}\r.eal 

gestattet, wobei die ordentliche baupolizeiliche Bewilligung durch 

Kanton und Gemeinde vorbehalten bleibt. 

Die Beschwerdebegründung und somit die gestellte Forderung sind nicht 

haltbar, da das Schutzareal den Lagerplatz ausdrnö~klich nicht ver

bietet. Hieraus folgt, dass die Beschwerde als unbegründet abzuwei

sen ist. 

5. Der Nutzungsplan und das zugehörige Reglement liegen nun zur Genehmi

gung durch den Regierungsrat vor. M~teriell und for~el.l sind kein~ .. ;": :'. '· .· .... 

weiteren Bemerkungen anzubringen. 

. ... · .· 

-.·:; 

Es wird 
... ; .···;. 

beschlossen: 
·.:· 

1. Die von Herrn l?eter Rohrbach, Obergösgeri; · gegen.· das Grundwasser~ 

• ·,i, schutzftfeeil in.~tJ,i.nznau erhobene Beschwerd,e wird .abge~iesen·~ · ·.' 
·-.-~--~··· ....... -.---~ -~-·-·;•• -:;:;,·....... . 

2. Der Nutzungsplan ''Grundwasserschutza.rea.l" vow . 30 ~- , qkto~er 1984. im 

Schachen der Gemeinde Winznau und das dazugehörige Reglement--vom 

7. November 1984 werden genehmigt. 

3. Der Plan und das Reglement treten mit der Publikation des Genehmi

gungsbeschlusses im Amtsblatt in Kraft. 

4. Die öffentlich-rechtlichen Eigentums- und Nutzungsbeschränkungen 

sind bei den betroffenen Liegenschaften in Anwendung von § 61 Zif

fer 5 WRG im Grundbuch mit dem Vermerk "Massnahmen zum Schutze des 

Grundwassers" anzumerken. Dieser Beschluss gilt als Anmeldung zur 
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· Anmerkurig im Grundbuch • 

Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen Verwal tungsgerichtsbe

schwerde beim Bundesgericht erhoben werden. 

Der Staatsschreiber: 

l / 
.c!' 1 · - A ~·).I i ,l r·· Ir (c \ ... ·',, c---;r'-.----" i,:,r~ 

v \• 
. ! 

Amt für Wasserwirtschaft (2) Ky/cb, mit 1 gen. Plan und gen. Reglement 
Bau-Departement (2) 
Justiz-Departement 
Meliorationsamt 
Tiefbauamt 
Kantonschemiker 
Landwirtschafts-Departement 
Amt für Raumplanung, mit 1 gen. Plan und gen. Reglement 
Amtschreiberei Olten-Gösgen, 4600 Olten, mit 1 gen. Plan und gen. 

Reglement, als Auftrag 
Planungsverband der Region Olten-Gösgen-Gäu, Herrn Dr. L. Schürmann, 

Baselstrasse 57, 4600 Olten, mit 1 gen. Plan und gen. Reglement 
Ammannamt der Einwohnergemeinde 4652 Winznau, mit 1 gen. Plan und 

gen. Reglement 
Herrn Peter Rohrbach, Oltnerstras.se 187, 4653 Obergösgen, einschreiben 

Amtsblatt, Publikation des Dispositivs, Ziffer 2 
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